
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/12/15 10ObS156/92,
10ObS63/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

B-VG Art7

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes (vgl VfSlg 8277/1978, 9748/1983) kann ein bereits

aufgehobenes oder als verfassungswidrig festgestelltes Gesetz nicht neuerlich Gegenstand eines entsprechenden

Aufhebungsbegehrens oder Feststellungsbegehrens sein.
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